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Abbildungen des Deckblattes: 

Hintergrund: Ausschnitt aus der Topographischen Karte TK 25 mit Lage des 

Plangebietes (grünes Oval)   

   

Eingesetztes Bild: Wiesenschafstelze (Motacilla flava) als einer der Vertreter der 

avifaunistischen Offenlandgesellschaft im Plangebiet 
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1. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 

Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

am 18. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist. 
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Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 
hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi-
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 

baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 

den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt 

entsprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen (12/2015). 

 

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ‚Bericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 – Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen – 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)‘ sowie der 

Veröffentlichung ‚Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens – 2. Fassung 

(VSW et al.; März 2014)‘.  
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2. Datengrundlagen 

Eine aktuelle Kartierung der ausgewählten, biodeskriptorisch geeigneten und arten-

schutzfachlich bzw. -rechtlich relevanten Tiergruppen im Bereich des Plangebietes, 

wurde zwischen Oktober 2017 und August 2018 durchgeführt. Zudem erfolgte im 

Rahmen dieser Begehungen eine Potenzialabschätzung als weitere Basis für die 

Bewertung einer möglichen Betroffenheit von Arten oder Artengruppen. Die 

Ergebnisse der faunistischen Kartierung sind detailliert in dem Faunistischen Gut-

achten (BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 2020) dargestellt. Für weiterführende oder kon-

kretisierende Informationen zur Methode, Bestandssituation und räumlicher Abgren-

zung des Erfassungsraumes sei an dieser Stelle auf dieses Gutachten verwiesen. 

Da sich im äußersten Süden des beplanten Geltungsbereiches eine Feldscheune 

befindet, der ein Quartierpotenzial für Fledermäuse zugeordnet werden kann, wurde 

hilfsweise auf die Datenerhebung zum Bebauungsplan ‚Nordspange/Willy-Brandt-An-

lage‘ der Stadt Groß-Umstadt zurückgegriffen. Dies ist fachlich vertretbar, da für 

diesen Bebauungsplan in 2020 eine systematische Fledermauserfassung durchge-

führt wurde und dessen Plangeltungsbereich unmittelbar an das aktuell zu prüfende 

Plangebiet angrenzt. 

Anmerkung 

Die faunistischen Daten die in der vorliegenden Artenschutzprüfung dargestellt sind, 

wurden im Wesentlichen zwischen 2017 und 2018 erfasst. Folge dessen ent-

sprechen die verwendeten Daten formal im Wesentlichen auch noch den verfahrens-

rechtlichen Anforderungen hinsichtlich ihrer Aktualität (5-Jahres-Zeitraum). Diese 5-

Jahres-Grenze für die Datenaktualität ist zudem nur dann anzuwenden,  wenn in-

nerhalb dieses Zeitraums kein relevanter Nutzungs- oder Strukturwandel stattgefun-

den hat und auch keine wesentliche Veränderung von Standortbedingungen einge-

treten ist. Wenn diese Voraussetzungen aber gegeben sind, dann ist auch bei einem 

Alter der Daten von 6 bis 7 Jahren grundsätzlich von deren Gültigkeit auszugehen 

(HessVGH, Urt. v. 21.08.2009 – 11 C 318/08.T – juris-Tz. 632). Die genannte 5-

Jahres-Regel stellt somit lediglich eine Faustformel dar. Maßgeblich ist stets, ob die 

Validität der Daten durch ihr Alter geschmälert wird (HessVGH, Beschl. v. 

02.01.2009 – 11 B 368/08.T – NuR 2009, 255, juris-Tz. 398; HessVGH, Urt. v. 

21.08.2009 – 11 C 318/08.T – juris-Tz. 632; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 - 9 

A 14.07 -BVerwGE 131, 274, juris-Tz. 29). Allein der Zeitablauf rechtfertigt nicht die 

Annahme, dass Untersuchungsergebnisse nicht mehr verwendbar seien (VGH 

Mannheim, Urt. v. 02.11.2005 – 5 S 2662/04 – NuR 2006, 160, juris-Tz. 62). 

Vielmehr kommt es darauf an, ob die Daten inhaltlich überholt und zum maßgeb-

lichen Zeitpunkt gerade nicht mehr zutreffend sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.06.2004 – 

9 A 11.03 – BVerwGE 121, 72, juris-Tz. 99; HessVGH, Beschl. v. 02.01.2009 – 11 B 

368/08.T – NuR 2009, 255, juris-Tz. 398; HessVGH, Urt. v. 21.08.2009 – 11 C 

318/08.T – juris-Tz. 632).  
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Da es sich bei dem betroffenen Plangebiet um nahezu reine Ackerfläche handelt und 

auch aktuell (2023) noch dieser Nutzung uneingeschränkt unterliegt, ist im vorliegen-

den Fall die Verwendbarkeit der Daten weiterhin gegeben.   

Die Bestandssituation im Plangebiet ist dem nachstehend eingefügten Bestands-

plan (planungsbüro für städtebau, 04/2019) zu entnehmen. Das darin dargestellte 

Strukturpotenzial entspricht der Biotopausstattung zum Zeitpunkt der durchgeführten 

Begehungen. Zu Illustrierung der Bestandssituation wurde auf den Folgeseiten noch 

eine Fotodokumentation eingefügt (Abb. 1 bis 6). 
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Abbildung 1: 
 
Blick von Südosten auf den 
zentralen Bereich des Plan-
gebietes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Abbildung 2: 

 
Blick von Südosten auf den 
westlichen Teil des Plange-
bietes (nördlich des land-
wirtschaftlichen Gehöftes) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Abbildung 3: 

 

Blick von Südosten auf den 
zentralen Wirtschaftsweg, 
über den auch die Anbindung 
des Gebietes an die L 3115 
vorgesehen ist. 
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Abbildung 4: 
 
Feldscheune und Gebüsch-
gruppen am Südrand des 
Plangebietes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Abbildung 5: 

 
Einflugmöglichkeit (Potenzial-
Quartier) an der Fassade der 
Feldscheune. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Abbildung 6: 

 

Weitere Einflugmöglichkeit 
(Potenzial-Quartier) an der 
Fassade der Feldscheune. 
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die Stadt Groß-Umstadt plant im westlichen Anschluss an das bereits bestehende 

Gewerbegebiet im Groß-Umstädter Westen, die Entwicklung einer weiteren Gewer-

begebietsfläche. Diese soll u.a. über eine lineare Anbindung an die L 3115 (südlich 

des Stadtteils Richen) erschlossen werden. Die für die Vorhabensumsetzung not-

wendigen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen sollen durch den zu im Rahmen 

dieses Gutachtens zu prüfenden  Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet West‘ geschaffen 

werden. Durch die von dieser geplanten Nutzungsänderung ausgehenden Wirkme-

chanismen, sind beeinträchtigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante 

Vertreter der lokalen Flora und Fauna nicht auszuschließen.  

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 
 

Bei der Beschreibung der vorhabensimmanenten Wirkfaktoren wird zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Durch die geplante Siedlungserweiterungsfläche geht dauerhaft Boden- und Biotop-

fläche verloren. Dieser unmittelbare Verlust betrifft überwiegend Ackerland, aber in 

geringen Maße auch Gehölzbiotope und Gebäude. Hierdurch kommt es zu unmittel-

baren und irreversiblen Habitatverlusten für die Besiedler dieser Biotoptypen. Durch 

die geänderte Nutzungssituation werden jedoch auch Habitatveränderungen verur-

sacht, da neben den neu entstehenden Gebäuden auch auf den nicht überbaubaren 

Flächen des Plangebietes ausschließlich anthropogen geprägte Lebenräume (v.a. 

Ziergartenflächen) entstehen, die für weniger spezialisierte Arten zwar nach wie vor 

nutzbar sind, gleichzeitig  aber auch anderen  – bisher nicht  vorkommenden Arten – 

neuen Lebensraum bieten. Insgesamt wird durch das Vorhaben damit eine quali-

tative Veränderung des Artenspektrums initiiert, das nach Abschluss der Maßnahme 

vermehrt durch synanthrope Besiedler geprägt sein wird. 
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Auf dem nachstehenden Kartenauszug (planungsbüro für städtebau, 08/2022) ist die 

angestrebte Entwicklungssituation im Plangebiet zu ersehen. 
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Hinsichtlich der geplanten Vorhabensumsetzung ist zunächst vor allem eine direkte 

Betroffenheit für standortgebundene Vogelarten (hier: Boden- und Gebäudebrüter, 

gehölzgebundene Vogelarten) sowie für Fledermäuse und den Feldhamster anzu-

nehmen. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil 

zeitlich entzerrt, die Einzelwirkungen können sich jedoch auch akkumulierend 

verstärken. Dabei kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, über welchen Zeitraum 

sich diese Belastungen erstrecken werden. Die beanspruchten Flächen können nach 

der notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprünglichen Zustand 

zurückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen,  

 Erschütterungen, 

 Baustellenverkehr, 

 Abriss-, Sanierung- und/oder Umbau von Bestandsgebäuden (potenziell), 

 Gehölzrodung, 

 Entfernen bzw. Aufbereiten des Fäll- und Schnittgutes, 

 Entfernung der Wurzelstöcke,  

 Abschieben der Vegetationsdecke und Planierung des Baugrundes sowie  

 Pflanz- und Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die geplante Nutzung 

(visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen und durch Fahrzeug-

verkehr sowie Lärm- und Lichtreize).  

Durch die geplante Nutzung – hier die Entwicklung eines großflächigen Sied-

lungsareals - kommt es aufgrund der umläufig bereits vorhandenen ‚Störbändern‘ 

(hier: B 45 und L 3115) bzw. flächigen Störquellen (hier: angrenzende Gewerbeflä-

chen) zu keiner erheblichen Belastung der umgebenden Landschaftsräume. Dies 

betrifft insbesondere auch die südwestlich der B 45 angrenzende Kulturlandschaft 

mit ihren ausgedehnten Ackerflächen, die eine besondere Habitateignung für die 

lokale Avifauna des Offenlandes besitzt, da von der Bundestraße bereits erhebliche 

störökologische Belastungswirkungen (Kulisseneffekte) ausgehen, die durch das 

Vorhaben nicht mehr gesteigert werden können. 
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4. Abschichtung  

Durch das geplante Vorhaben kommt es ausschließlich zur direkten Inanspruch-

nahme von rein terrestrischen Lebensräumen. Insgesamt gehen mit dem Vorhaben 

direkte Habitatverluste und Veränderungen der Standortverhältnisse einher. Dage-

gen können störökologische Belastungswirkungen aufgrund der räumlichen Situation 

in Verbindung mit der Vorbelastungssituation als nicht erhebliches Prüfkriterium 

betrachtet werden. Als artenschutzfachlich relevante Lebensraumtypen im geplanten 

Vorhabensbereich selbst, lassen sich aufgrund der vorgefundenen strukturellen 

Ausstattung vor allem Ackerflächen und Saumgesellschaften sowie Gehölzstrukturen 

und Gebäude abgrenzen. Hinsichtlich der Betroffenheit von artenschutzrechtlich 

relevanten Taxa bedeutet dies, dass ausschließlich Arten oder Artengruppen betrof-

fen sein werden, die hinsichtlich ihres Vorkommens vollständig oder teilweise (Teil-

habitatnutzung) an die obengenannten Strukturen gebunden sind. Daraus lässt sich 

folgende Betroffenheitssituation ableiten: 

Keine unmittelbare Betroffenheit besteht für Arten / Artengruppen 

 die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten)  

 die als Ruheplätze und Reproduktionsstätten Baumhöhlen u.ä. benötigen  

(z.B. bestimmte Fledermaus- und Vogelarten, z.T. auch die Haselmaus) 

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) – 

Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).  

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem ge-

planten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, wes-

halb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten der abzuschich-

tenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt 

(§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange derart klassifizierter Arten werden jedoch 

unter Kapitel 6 bewertet und geprüft.   

Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeut-

samen Feldhamsters (Cricetus cricetus) sind zunächst aufgrund der historisch be-

legten Verbreitungssituatuion in Verbindung mit den strukturellen Gegebenheiten in 

Teilen des Plangebietes nicht  auszuschließen; denmnach besteht für den Feldham-

ster eine Betrachtungsrelevanz. Ein Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avel-
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lanarius) wird dagegen negiert, da die im Vorhabensgebiet vorhandenen Habitat-

strukturen nicht dem standortökologischen Anforderungsprofil der Art entsprechen.  

Fledermäuse: Da im Plangebiet nutzbare Quartierpotenziale (Gebäudestrukturen) 

vorhanden sind, besteht zumindest für die Teilgruppe der Gebä#udequartiere 

bevorzugenden Fledermausarten eine Betrachtungsrelevanz.  

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicula-

ris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbedingun-

gen und der Struktur der Umgebungsbereiche sind Vorkommen der artenschutz-

rechtlich bedeutsamen Arten Mauereidechse (Podacris muralis), Zauneidechse (La-

certa agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) ebenfalls auszuschließen.   

Amphibien: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirk-

raum keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind.  

Fische: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 

keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Libellen: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 

keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa  Heide-

schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigen-schaften 

(keine ausgeprägte Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie Dunkler  und Heller 

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen der stand-

ortökologischen Gegebenheiten auszuschließen; Bestände der essentiellen Falter- 

und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) waren im 

Plangebiet nicht nachweisbar. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standorteigen-

schaften (hier: geeignete Eichenbestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

bspw. der Spanischen Flagge (Euplagia quatripunctaria) sind aufgrund der im Gebiet 

nicht vorhandenen, spezifischen standortökologischen Bedingungen auszuschließen.  

Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 

fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

Als für das Plangebiet relevante Taxa verbleiben demnach die Gruppen der Gebäu-

dequartiere bevorzugenden Fledermausarten und Vögel sowie der Feldhamster als 

Einzelart. 
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5.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.  

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die Lokalfauna und den betroffenen Land-

schaftsraum werden die nachfolgenden Maßnahmenempfehlungen vor die gruppen-

spezifischen Kapitel gestellt: 

S 01 Ökologische Baubegleitung:  Die Wahrung der  artenschutzrechtlichen 

Belange sowie die fachlichen Beratung und Begleitung bei der Umsetzung 

und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen, ist 

durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landespflege 

oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

E 01 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das für die Re-

kultivierungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) 

sowie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-

men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle 

(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

E 02 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die ggf. notwendige Be-

leuchtung – auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind 

ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin 

Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 

Lockeffekten für Insekten zulässig. 

E 03 Verzicht auf Trassierband: bei allen Abgrenzungen oder Kennzeichnungen 

von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband (Flatter-

band) zu verzichten um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den 

Eintrag von Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Land-

schaft zu vermeiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaun-

element, Holzgatter u.ä.  zu verwenden; notwendige Markierungen sind 

durch Holzpflöcke oder Markierungsfarbe herzustellen. 
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5.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG 

zulässigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden 

Arten der abzuschichtenden Gruppen - wie bspw. der beobachtete Feldhase (Lepus 

europaeus) - die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt 

(§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange der derart 

betroffenen Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  

Für den Feldhamster (Cricetus cricetus) wurde dagegen als einzigem artenschutz-

rechtlich relevantem Vertreter dieser Gruppe eine formal bestehende Betroffenheit 

festgestellt. Da das Vorhabensgebiet Teil historisch belegter Siedlungsareale des 

Feldhamsters ist wurde im Herbst 2017 eine aktuelle Nachsuche (Nacherntekartie-

rung) im Plangebiet durchgeführt. Als Ergebnis dieser Nachsuche ist festzuhalten, 

dass keine Belege für ein Vorkommen des Feldhamsters innerhalb des Plangebietes 

gefunden werden konnten. Auf Basis der vorliegenden Erfassungsdaten kann hinrei-

chend belastbar davon ausgegangen werden, dass das Plangebiet derzeit nicht zum 

Siedlungsraum des Feldhamsters rechnet, so dass auch eine weiterführende Wir-

kungsanalyse entfallen kann. 

Empfohlene Maßnahmen zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu ver-

zichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 10 cm zu achten. 

 

5.2  Fledermäuse  

Für diese Artengruppe wurde eine grundsätzliche Betroffenheit festgestellt, da im 

Plangeltungsbereich Gebäude vorhanden sind, die über potenziell nutzbare Quartier-

strukturen verfügen (vgl. dazu auch die Abbildungen 5 und 6 auf Seite 9). Hieraus 

ergibt sich eine potenzielle unmittelbare Betroffenheit entsprechend adaptierter 

Arten. Hilfsweise können die Erfassungsergebnisse der Fledermauskartierung zum  

Bebauungsplan ‚Nordspange/Willy-Brandt-Anlage‘ aus 2020 herangezogen werden. 

Demnach kann von einem Vorkommen von drei Fledermausarten - Großer Abend-

segler (Nyctalus noctula), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und Zwergfle-

dermaus (Pipistrellus pipistrellus) – ausgegangen werden. Während der Große 

Abendsegler Baumhöhlenquartiere bevorzugt und daher im Plangebiet nur als Nah-

rungsgast anzutreffen war, besitzen Mücken- und Zwergfledermaus eine Präferenz 

für Gebäudequartiere, weshalb für diese beiden Arten eine unmittelbare Betroffenheit 

anzunehmen ist. 
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Aus dieser unmittelbaren Betroffenheit ergibt sich die Notwendigkeit für eine umfas-

sende Maßnahmenkonzeption, die geeignet ist das Eintreten der Zugriffsverbote 

nach § 44 (1) BNatSchG sicher auszuschließen.  

Aufgrund ihrer allgemeinen Gefährdungssituation wurde jedoch für alle nachgewie-

senen Fledermausarten eine formale Artenschutzprüfung durchgeführt. Bei Berück-

sichtigung der formulierten Maßnahmen tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) 

BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die formalen Prüfbögen 

für den Großen Abendsegler sowie für Mücken- und Zwergfledermaus sind dem 

Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 01 Fledermausschonende Gebäudearbeiten: Da einige der nachgewiesenen 

Fledermausarten vorhandene Fassaden- oder Dachöffnungen potenziell 

als Schlafplätze nutzen können, sind diese vor dem Beginn von Gebäude-

arbeiten die Fassade oder Dachstuhl betreffen, auf schlafende Fleder-

mäuse zu überprüfen  (Endoskop-Kamera, Ausflugkontrolle, Schwärmkon-

trolle o.ä.). Sollten hierbei Fledermäuse angetroffen werden, ist die jeweili-

ge Öffnung mittels eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. Diese 

Verschlusstechnik darf allerdings nicht während der Wochenstubenphase, 

also nicht zwischen Anfang Mai und Ende August, angewandt werden. Da 

eine Nutzung als Winterquartier ebenfalls möglich sein kann, dürfen die 

oben genannten Gebäudearbeiten nicht während der Winterruhephase 

erfolgen – als gesicherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen 

Landschaftsraum die Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenom-

men (in dieser Zeit sind Arbeiten an Fassade oder Dachstuhl bei nachge-

wiesener Überwinterung nicht möglich). Es ist allerdings auch möglich, die 

Quartierpotenziale vor Beginn der Wochenstuben- oder Winterruhephase 

zu verschließen um eine Quartiernutzung perspektivisch auszuschließen 

(vorlaufende Besatzkontrolle jedoch unerlässlich; die Verschlusstechnik 

richtet sich dann nach der angetroffenen Situation – vgl. oben). Alle Ar-

beiten dürfen nur durch fachlich qualifizierte Personen durchgeführt wer-

den. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Über eine ggf. erforderliche, 

bauzeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch die Ökologische 

Baubegleitung zu entscheiden.   

K 01 Einbau von Quartiersteinen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziellen) 

Quartierstrukturen an den Bestandsgebäuden durch Gebäudearbeiten 

sind für synanthrop adaptierte Fledermausarten Ersatzquartiere in die 

oberen Hauswandbereiche der Neubauten einzubauen. Deren notwendige 

Zahl wird durch die ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen 

Zahl von Quartierpotenzialen ermittelt. Zu verwenden sind die Typen Win-

terquartier 1 WI / 2 WI, Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 

FE oder funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten 



Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet West‘  Stadt Groß-Umstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 

 
    Büro für Umweltplanung   64668 Rimbach  18 

 

Typen wird ebenso empfohlen, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau 

in Garagenwände ist nur möglich, wenn die hierfür vorgesehenen Fassa-

den eine Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Maßnahmenumsetzung 

und die zugehörige Quantifizierung mit Standortdokumentation werden 

gegenüber der UNB mit einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

Empfohlene Maßnahme zur Förderung der lokalen Fledermausfauna: 

E 05 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fleder-

mäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und 

auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungsmaß-

nahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten verbind-

lich nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschlagen wer-

den entsprechende Holzverschalungen oder alternativ das Aufhängen von  

Fledermauskästen bzw. der Einbau von Quartiersteinen oder von Spezial-

ziegeln.   

 

5.3  Vögel 

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-

gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Es liegen 

Nachweise für 15 Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden Erhaltungs-

zustand und für drei Arten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungs-

zustand vor. Für diese 18 Arten erfolgt eine detaillierte Artenschutzprüfung (siehe 

Prüfbögen im Anhang). Für 26 Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszu-

stand wurde die Betrachtung ihrer artenschutz-rechtlichen Belange nachstehend ta-

bellarisch durchgeführt. Aktuell beobachtete Vogelarten mit einem nicht definierten 

Erhaltungszustand (zwei Arten) werden zur Vollständigkeit ebenfalls tabellarisch 

dargestellt.   

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die lokale Avifauna wird zur Vermeidung 

von Verbotstatbeständen nach & 44 (1) BNatSchG die nachfolgende Vermeidungs-

maßnahme vor die gruppenspezifischen Kapitel gestellt: 

V 02 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau 

großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für 

Vögel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder 

strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien 

oder fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). 

Eine entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit 

freier Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, 

Wintergärten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem 
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Glasanteil > 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere 

Hinweise zu Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem 

derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches 

Bauen mit Glas und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RÖSSLER, M. et al., 

2022) zu entnehmen. 

 
Greifvögel  

Nach den Begehungen zur Erfassung der Avifauna sind Brutvorkommen der im 

Vorhabensgebiet beobachteten Greifvogelarten Mäusebussard (Buteo buteo), 

Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans) und Turmfalke (Falco 

tinnunculus) für das Vorhabensgebiet definitiv auszuschließen, da innerhalb des 

Plangebietes keine Horststandorte nachweisbar waren. Eine Nutzung des Vorha-

bensgebietes als Teil ihres Nahrungshabitates ist für die genannten Arten nachweis-

lich gegeben. Entsprechende Beeinträchtigungen des lokalen Vorkommens ist in 

Anbetracht der Größe ihres Gesamtnahrungshabitates jedoch auszuschließen. Auch 

unterliegen reine Jagdhabitate nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beeinträchtigungen aus-

zuschließen. In Anbetracht ihres in Hessen als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustandes erfolgte für Rotmilan und Schwarzmilan jedoch eine spezifische 

Artenschutzprüfung. Es tritt für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbestand nach 

§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die formalen 

Prüfbögen für die beiden genannten Arten sind dem Anhang beigelegt.  

 
Eulen 

Da innerhalb des geplanten Eingriffsraumes keine großen Baumfreibrüternester oder 

gar Horste vorhanden sind, lässt sich ein Vorkommen der Waldohreule (Asio otus – 

Sekundärnutzer großer Nester bzw. Horste) begründet ausschließen. Gleiches gilt 

für den Waldkauz (Strix aluco – Höhlenbewohner), dessen standortökologisches 

Anforderungsprofil ebenfalls nicht erfüllt wird (Fehlen von Baumhöhlen). Ein Vor-

kommen der streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius 

funereus) und Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann ebenfalls aufgrund der 

für beide Arten ungeeigneten standortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen 

werden. Auch der Steinkauz (Athene noctua) als Höhlenbrüter in alten Streuobst-

beständen finden im Plangebiet keine geeigneten Bruthabitatstrukturen vor. Gleiches 

gilt auch für den Uhu (Bubo bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall im Bereich hoher 

Felssteilwände anlegt und für die Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter, da die 

sich innerhalb des Plangebietes befindliche Feldscheune keine geeigneten Einflug-

möglichkeiten besitzt und sich bei der visuellen Überprüfung auch keine Hinweise auf 

eine entsprechende Funktion ergaben. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil 

ihres Nahrungshabitates ist allerdings für einige der genannten Eulenarten möglich, 

Allerdings unterliegen reine Jagdhabitate auch nicht den Prüfanforderungen des § 44 

(1) BNatSchG.  
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Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Luftjäger 

Hierzu rechnen im betroffenen Landschaftsraum die nachgewiesenen Arten Mau-

ersegler (Apus apus), Rauchschwalbe (Hirundo rustica) und Baumfalke (Falco 

subbuteo). Alle drei Arten sind im Bereich des Betrachtungsraumes nur als  Nah-

rungsgäste einzustufen, die den Luftraum über dem Gelände nutzen. Auch bei der 

geplanten Flächennutzung bleibt diese Funktion – wenn auch eingeschränkt - 

erhalten. Nutzbare Bruthabitatstrukturen fehlen für alle genannten Arten im Bereich 

des Vorhabensgebietes. Reine Jagdhabitate unterliegen zudem nicht den Prüfanfor-

derungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen. Für die in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen-

den bzw. sogar ungünstig-schlechten Erhaltungszustand bewerteten Arten Mauer-

segler, Rauchschwalbe und Baumfalke erfolgte eine spezifische Artenschutzprüfung. 

Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme 

ist somit für keine der drei Arten erforderlich. Die formalen Prüfbögen für Mauer-

segler, Rauchschwalbe und Baumfalke sind dem Anhang beigelegt.  

 
Wassergebundene Vogelarten 

Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden, die wassergebundenen Vogel-

arten ein Vorkommen ermöglichen. Für das Vorkommen von Arten dieser ökologi-

schen Gruppe ist der Vorhabensbereich daher völlig irrelevant. Die im Rahmen der 

Kartierung nachgewiesenen Arten Graureiher (Ardea cinerea), Kormoran (Phalacro-

corax carbo) und Stockente (Anas platyrhynchos) sind formal ebenfalls in diese 

Gruppe einzuordnen waren allerdings lediglich als Nahrungsgäste und Überflieger 

anzutreffen. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Be-

einträchtigungen auzuschließen. Jedoch wurde für Graureiher, Kormoran und Stock-

ente eine Wirkungsanalyse erstellt, da diesen Arten aufgrund ihres landesweit 

ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustandes eine gesteigerte artenschutzrechtli-

che Relevanz zukommt. Als Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass 

kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG eintritt, ein Ausnahmeerfordernis 

somit nicht besteht. Die formalen Prüfbögen für die drei vorgenannten Arten liegen 

dem Anhang bei. 
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Arten der Röhrichte 

Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch 

keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten die im Röhricht leben, bzw. Rörichte 

als Bruthabitatstruktur benötigen gegeben. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Synanthrope Arten 

Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum Arten wie etwa der Haussperling 

(Passer domesticus) oder der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) sowie die 

ebenfalls nachgewiesenen Segler- und Schwalbenarten, die bereits vorstehend 

beschrieben wurden. Auch die im Plangebiet angetroffenen Arten Amsel (Turdus 

merula) und Bachstelze (Motacilla alba) können durchaus noch dieser Gruppe 

zugeordnet, da sie gelegentlich auch Gebäudenischen als Brutplätze nutzten. Auf-

grund der wenigen in das Plangebiet eingestreuten Gebäude finden die Arten dieser 

ökologischen Gruppe in beschränktem Maße auch innerhalb des Plangebietes aus-

kömmliche Vorkommensbedingungen. Durch die geplante Nutzungsänderung wird 

das Vorkommen dieser Arten längerfristig gesichert, wobei phasenweise – etwa bei 

Gebäudearbeiten an Fassade und Dachstuhl der Bestandsgebäude oder deren 

Abriss – befristete Habitateinbußen auftreten können.  

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte, erhebliche Beeinträchti-

gungen auszuschließen. Da der Haussperling jedoch in Hessen nur einen ungünstig-

unzureichenden Erhaltungszustand besitzt, wurde für ihn eine spezifische Arten-

schutzprüfung durchgeführt. Für alle anderen Arten dieser ökologischen Gruppe ge-

nügt aufgrund ihres günstigen Erhaltungszustandes eine tabellarische Betrachtung. 

Bei Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen tritt weder für den 

Haussperling noch für andere synanthrope Vogelarten ein Verbotstatbestand nach § 

44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Die forma-

len Prüfbögen für den Haussperling sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 03 Regelungen für Gebäudearbeiten:  Die im Plangebiet vorhandenen 

Bestandsgebäude werden als Bruthabitat von synanthrop orientierten 

Vogelarten genutzt. Alle dort perspektivisch anfallenden Arbeiten an der 

Fassade oder dem Dachstuhl sind daher – wie auch ein vollständiger Ab-

riss - außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um das Eintreten der Zugriffs-

verbote nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden. Über eine ggf. erforderli-

che, bauzeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch die Ökologi-

sche Baubegleitung zu entscheiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden 

Gründen nicht einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate un-

mittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine qualifizierte Person auf 
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das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 

Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch  nicht flüggen Jungvö-

geln muss deren Ausfliegen abgewartet werden, um dann unmittelbar den 

Abriss durchzuführen. Die UNB erhält dazu einen Ergebnisbericht. 

K 02 Einbau von Niststeinen: Als Strukturersatz für den Bruthabitatverlust für 

Gebäudebrüter an einem Bestandsgebäude durch die dort vollzogenen 

Gebäudearbeiten sind geeignete Hilfsgeräte in die oberen Hauswandbe-

reiche des Neubaus einzubauen. Deren notwendige Zahl wird durch die 

ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen Zahl von Strukturpo-

tenzialen ermittelt. Zur Unterstützung der unterschiedlichen Anforderungs-

profile der betroffenen Vogelarten sind die Steine gemischt aus der Typen-

palette 24 (Höhlenbrüter), 26 (Nischenbrüter), 1HE (Nischenbrüter) und 1 

SP (Höhlenbrüter) auszuwählen; ein paarweiser oder sogar kolonieartiger 

Einbau ist sinnvoll um einen Konzentrationseffekt zu erzielen; eine Mi-

schung der genannten Typen wird empfohlen. Die Umsetzung der Maß-

nahme erfolgt zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme. Ihre Umsetzung 

und die zugehörige Quantifizierung mit Standortdokumentation wird ge-

genüber der UNB mit einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

 
Gehölzgebundene Avifauna 

Für die Gruppe der gehölzgebundenen Vogelarten besitzt das Vorhabensgebiet auf-

grund des paretiell vorhandenen Gehölzbestandes eine grundsätzliche Bedeutung. 

Hierbei handelt es sich um kleiner Heckenzüge, wobei jedoch Höhlenbäume oder 

Trägerbäume von Großnestern oder sagar Horsten fehlen. Aus dieser Bestandssi-

tuation ergibt sich zwingend eine unmittelbare Betroffenheit für kleinere Baumfreibrü-

ter und Heckenbrüter. Artenschutzrechtlich sind vor allem die Beobachtungen von 

Feldsperling (Passer montanus), Girlitz (Serinus serinus) und Stieglitz (Carduelis car-

duelis) herauszustellen, wenngleich den drei genannten Arten nur ein Gast- bzw. 

Randsiedlerstatus im Plangebiet zukommt. 

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme der drei Gastvogelarten Feld-

sperling, Girlitz und Stieglitz - der Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig be-

we-tet wird, erfolgt für sie nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen 

Belange. Für Feldsperling, Girlitz und Stieglitz wurde dagegen aufgrund ihres landes-

weit als ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszustandes eine detaillierte 

Wirkungsanalyse durchgeführt. Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden 

Maßnahmen für keine Art ein Verbotstatbestand nach  § 44 (1) BNatSchG ein, eine 

Ausnahme ist somit für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch 

die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologi-

schen Funktion im räumlichen Zusammenhang hinreichend erfüllt werden. Die for-

malen Prüfbögen mit den detaillierten Prüfergebnissen für Feldsperling, Girlitz und 

Stieglitz sind dem Anhang beigelegt. 
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Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 04 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme  auch für den Rückschnitt von in das Baufeld 

hineinragender Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrach-

tungsraum ggf. auch eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion 

innewohnt. 

V 05 Gehölzschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Gehölzbiotope ist eine 

flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von 

Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im 

Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in diesen Grenzzo-

nen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 (bspw. Bau-

zäune) vorzusehen, um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Loka-

le Notwendigkeit und Art der Umsetzung werden durch die ÖBB festgelegt 

und dokumentiert.  

 
Arten gehölzarmer Habitatkomplexe  

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen An-

teil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhanden-

sein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist da-

her als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten zu 

sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Bluthänfling (Acanthis cannabina), Dorngras-

mücke (Sylvia communis), Neuntöter (Lanius collurio) oder Schwarzkehlchen (Saxi-

cola torquata). Im Vorhabensgebiet selbst finden sich – trotz der vorhandenen Ge-

hölzkomplexe keine adäquat entwickelten Habitatstrukturen. Allein für die Dorngras-

mücke konnte im Südwesten des Plangebietes ein Revier nachgewiesen werden. 

Folgedessen wird sie für das Plangebiet als Brutvogelart klassifiziert, woraus sich 

wiederum die unmittelbare Betroffenheit ableitet. Der Bluthänfling war innerhalb des 

Plangebietes zwar ebenfalls anzutreffen, besitzt aber nur den Status eines Nah-

rungsgastes, da jegliche Belege während seiner Brutzeitphase fehlten.  

Während für die Dorngrasmücke der Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig 

bewertet wird und daher für sie nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutz-

rechtlichen Belange erfolgen kann, wird der landesweite Erhaltungszustand des 

Bluthänflings als ungünstig-schlecht bewertet. Dementsprechend war es notwendig 

für ihn die formalen Prüfbögen auszufüllen. Es tritt jedoch bei Beachtung der nach-

stehenden Maßnahmen für keine der beiden Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 

(1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die formalen Prüf-

bögen für den Bluthänfling sind dem Anhang beigelegt. 
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Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 04 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme  auch für den Rückschnitt von in das Baufeld 

hineinragender Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrach-

tungsraum ggf. auch eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion 

innewohnt. 

V 05 Gehölzschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Gehölzbiotope ist eine 

flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von 

Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im 

Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in diesen Grenzzo-

nen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 (bspw. Bau-

zäune) vorzusehen, um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Loka-

le Notwendigkeit und Art der Umsetzung werden durch die ÖBB festgelegt 

und dokumentiert.  

 
Arten der gehölzfreien  Brachen und Ruderalfluren 

Hierher werden – entsprechend ihrer Nistplatzwahl - die beobachteten Arten Bach-

stelze (Motacilla alba), Fitis (Phylloscopus trochilus), Goldammer (Emberiza citrinell-

a), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris), 

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) gestellt, die 

ichre Nester in Altgrasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch einfach in Bo-

denmulden unter überhängender Vegetation anlegen. Weiterhin ist auch der bereits 

bei den ‚synanthropen Vogelarten‘ genannte Hausrotschwanz (Phoenicurus ochru-

ros) durchaus noch mit hierher zu stellen. Die meisten dieser Arten benötigen für ihr 

Vorkommen aber auch noch Gehölzstrukturen als Ansitz- und Singwarten. Aufgrund 

der strukturellen Situation innerhalb des Plangebietes konnten allein Bachstelze, 

Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpüzalp als Brutvogelarten nachge-

wiesen werden, woraus sich für sie auch eine grundsätzliche Betroffenheit ableitet 

und sich die Notwendigkeit einer Wirkungsanalyse ergibt. Alle anderen vorgenannten 

Arten besitzen im Betrachtungsraum nur einen Gast- oder Randsiedlerstatus. 

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme der Goldammer - der Erhal-

tungszustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, erfolgt für diese Arten nur 

eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Für die Goldammer 

wurde dagegen aufgrund ihres landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustand eine detaillierte Wirkungsanalyse durchgeführt. Es tritt bei Be-

rücksichtigung der nachstehenden Maßnahme für keine der geprüften Arten ein 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine 

der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch die Anforderungen des § 44 

(5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-
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sammenhang für die betroffenen Arten hinreichend erfüllt werden. Die formalen Prüf-

bögen mit den Prüfergebnissen für die Goldammer sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 06 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-

fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die poten-

ziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 

fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-

prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 

das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-

beiten durchzuführen. Die UNB erhält hierüber einen Ergebnisbericht. 

 
Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner großräu-

migen Gehölzfreiheit eine gesteigerte Bedeutung. Bei der Erfassung der standortge-

bundenen Avifauna gelangen Nachweise von Feldlerche (Alauda arvensis) und 

Wiesenschafstelze (Motacilla flava).  

Die Feldlerche war in 2018 mit insgesamt sieben Brutpaaren im Untersuchungsraum 

anzutreffen. Aufgrund der Nachweisdaten wird die Feldlerche als Brutvogelart einge-

stuft und alle sieben Reviere der Wirkzone des Vorhabens zugeordnet. Die räumliche 

Lage dieser Reviere innerhalb des Vorhabensgebietes impliziert zwangsläufig eine 

vorhabensbedingte Betroffenheit und es ist davon auszugehen, dass durch die ge-

plante Siedlungsflächenerweiterung und dem damit einhergehenden, direkten Flä-

chenverlust die sieben abgegrenzten Reviere verloren gehen. 

Beobachtungen der Wiesenschafstelze gelangen nur einmalig am 22. Mai 2018, als 

ein revieranzeigendes ♂ im zentralen Norden des Plangebietes beobachtet werden 

konnte. Da diese Beobachtung mit der Brutzeitphase der Art korreliert, wird die Wie-

senschafstelze als Brutvogelart gewertet und es muss vorhabensbedingt von einem 

betroffenen Revier ausgegangen werden. 

Beobachtungen der ebenfalls hierherzustellenden Vogelarten Fasan (Phasanius col-

chicus), Grauammer (Miliaria calandra), Haubenlerche (Galerida cristata), Kiebitz 

(Vanellus vanellus), Rebhuhn (Perdix perdix), Saatkrähe (Corvus frugilegus), Stein-

schmätzer (Oenanthe oenanthe) oder Wachtel (Coturnix coturnix) konnten im Rah-

men der avifaunistischen Erfassung für das Plangebiet nicht belegt werden. Da für 

das Vorhabensgebiet auch keine Vorkommen dieser Arten durch Dritte genannt 

werden, ist für sie eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 
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Da für die Wiesenschafstelze der Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig be-

wertet wird, erfolgt für sie nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen 

Belange. Für die nachgewiesene und in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen-

den Erhaltungszustand bewertete Feldlerche wurden dagegen die formalen Prüfbö-

gen ausgefüllt. Als Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass – bei 

Berücksichtigung der nachstehenden Maßnahmen kein Verbotstabestand nach § 44 

(1) BNatSchG eintritt, ein Ausnahmeerfordernis besteht somit für keine der hierher zu 

stellenden Arten. Die formalen Prüfbögen für die Feldlerche liegen dem Anhang bei.  

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 06 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-

fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die poten-

ziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 

fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-

prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 

das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-

beiten durchzuführen. Die UNB erhält hierüber einen Ergebnisbericht. 

C 01 Anlage von Blühstreifen: Um erhebliche Störungen der betroffenen Boden-

brüter durch das Vorhaben zu kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tionen auszuschließen ist die Anlage von Blühstreifen notwendig. Die vom 

Vorhaben betroffenen Offenlandarten Feldlerche und Wiesenschafstelze 

benötigen Ackerflächen, die mit Kräutersäumen und Randstreifen reichlich 

Nahrung in Form von Sämereien und Insekten sowie ausreichend Deck-

ung für die Bodennester gegenüber widriger Witterung und Beutegreifern 

bieten. Zu eng durch Gehölze gegliederte Freiräume werden von diesen 

Arten gemieden. Durch die Anlage von Blühstreifen kann das lokale Brut-

habitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da auf den verbleibenden 

Ackerflächen durch eine Minderung des Konkurrenzdrucks eine deutlich 

höhere Siedlungsdichte möglich wird – vgl. dazu Grundlagen zur Umsetz-

ung des Kompensationsbedarfs für die Feldlerche (Alauda arvensis) in 

Hessen (PNL, 2010). Die Feldlerche gilt im betrachteten Funktionsraum 

als limitierende Art; die Wiesenschafstelze profitiert in gleichem Maße von 

dieser Maßnahme, bildet im betroffenen Landschaftsraum jedoch eine 

deutlich geringere Populationsstärke als die Feldlerche aus. Nach Erfah-

rungen der vorstehend zitierten Untersuchung kann durch die Schaffung  
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eines 0,1 ha großen Blühstreifens ein neues Revier im Landschaftsraum 

etabliert werden; da von einem Verlust von insgesamt sieben Revieren 

ausgegangen wird, so sind als Ersatz auch sieben jährlich wiederkehren-

de Blühstreifen mit einer Mindestgröße von 1.000 m² anzulegen; die Strei-

fenbreite  muss dabei mindestens  7-10 m, die Streifenlänge mindestens 

100 m betragen; eine vollständige Randlage dieser Blühstreifen zu Wegen 

- ausgenommen Wiesenwege - ist nicht zulässig. Die Anlage der Blüh-

streifen erfolgt durch gezielte Einsaat mit einer geeigneten Kräutermi-

schung (bspw. ‚LJ Blühstreifen‘ von AGRAVIS oder Saatgutmischung 

‚Visselhöveder Nützlingsstreifen‘ von CAMENA); im Rahmen der weiteren 

Flächenbewirtschaftung ist auf den Blühstreifen auf Düngung und Pflan-

zenschutz zu verzichten; die Entwicklungszeit des Streifens wird mit zwei 

Jahren festgesetzt, danach wird er turnusmäßig umgebrochen und 

wiederum neu eingesät; die Maßnahmenfläche unterliegt also einem 

zweijährigen Herstellungs- bzw. Pflegemodus. 

 
Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Struk-

turell besteht aufgrund der gebietsprägenden Strukturarmut eine grundsätzliche Eig-

nung für durchziehende Offenlandarten. Für diese Arten besitzt das Plangebiet je-

doch aufgrund seiner störökologischen Vorbelastung (angrenzende Gewerbeflä-

chen, Hauptverkehrsstraßen, hoher Naherholungsdruck) nur eine nachgeordnete 

Trittsteinbedeutung. Folgerichtig waren bei den Begehungen in 2017/2018 mit der 

Einzelbeobachtung einer durchziehenden Kornweihe (Circus cyaneus – 08. Februar 

2018) sowie der Beobachtung eines Trupps Rohrammern (Emberiza schoeniclus -  

14. November 2017) und einzelner Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus – 14. 

November 2017) auch keine essentielle Trittstein-Nutzung durch betrachtungsrele-

vante Rastvogelarten zu belegen. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, da auch die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG 

hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang 

für die betroffenen Arten hinreichend erfüllt werden. Allein für die Kornweihe erfolgte 

wegen ihres ungünstig-schlechten EHZ eine artspezifische Wirkungsanalyse.  

 
Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder 

eingebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen sind 

im konkreten Fall Haustaube (Columba livia) und Nilgans (Alopochen aegyptiacus).  

Für diese Artengruppe sind vorhabensbedingte Beeinträchtigungen bereits im Grund-

satz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 
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Erläuterung zu den Tabellen  

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand 

(grau) 

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem 

Erhaltungszustand  (gelb)  

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig- schlechtem 

Erhaltungszustand  (rot)  

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung; 

Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus in Verbindung mit dem tatsächlichen 

Plangebiet  

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: Jahr in dem die Art im Vorhabensgebiet angetroffen wurde 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 

begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung, -minimierung und –kompensation – vgl. dazu die betroffenen, 
ökologischen Gruppen und Kapitel 7 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Haustaube Columba livia f. 

 domestica  

Nahrungsgast -- -- 2017/18 X X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 02 

Nilgans Alopochen aegyptiacus  Überflieger -- -- 2017/18 X X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula Brutvogel   b l 2017/18 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Verle-

tzungen oder gar Tötungen 

kommen; Störung wäh-

rend der Bauzeit; § 44 Abs. 

5 BNatSchG ist gegeben 

V 02, V 03, 

V 04, V 05, 

K 02 

Bachstelze Motacilla alba  Brutvogel b l 2017/18 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; durch Kollisionen mit 

großen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; v.a. 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 02, V 03, 

V 04, V 05,  

V 06, K 02 

Blaumeise Parus caeruleus Randsiedler   b l 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Buchfink Fringilla coelebs Randsiedler   b l 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Buntspecht Dendrocopos major Überflieger b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Dorngrasmücke Sylvia communis Brutvogel   b l 2017/18 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Verle-

tzungen oder gar Tötungen 

kommen; Störung wäh-

rend der Bauzeit; § 44 Abs. 

5 BNatSchG ist gegeben 

V 02, V 04, 

V 05 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Elster Pica pica  Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Eichelhäher Garrulus glandarius Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Fitis Phylloscopus   

trochilus 

Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02, V 06 

Grünfink                                                                                                                                                                                                                   Carduelis chloris Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Grünspecht                                                                                                                                                                                                                 Picus viridis Nahrungsgast s I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel b l 2017/18 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; durch unangepasste 

Gebäudearbeiten; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

zu Verletzungen oder gar 

Tötungen kommen; v.a. 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 02, V 03, 

V 04, V 05,  

V 06, K 02 

Kohlmeise Parus major Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Mäusebussard Buteo buteo  Nahrungsgast    b l 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Brutvogel   b l 2017/18 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Verle-

tzungen oder gar Tötungen 

kommen; Störung wäh-

rend der Bauzeit; § 44 Abs. 

5 BNatSchG ist gegeben 

V 02, V 04, 

V 05 

Nachtigall Luscinia  

megarhynchos 

Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Rabenkrähe Corvus corone  Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Ringeltaube Columba palumbus Nahrungsgast b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Rotkehlchen Erithacus rubecula Brutvogel b l 2017/18 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; durch Kollisionen mit 

großen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; v.a. 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 02, V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus Wintergast b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus 

palustris 

Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Star Sturnus vulgaris Randsiedler b I 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast  s l 2017/18 X X  Durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Wiesenschafstelze Motacilla flava Brutvogel b l 2017/18 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; durch Kollisionen mit 

großen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; v.a. 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 02, V 06, 

C 01 

Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

Brutvogel b l 2017/18 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; durch Kollisionen mit 

großen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; v.a. 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 02, V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

Brutvogel b l 2017/18 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; durch Kollisionen mit 

großen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; v.a. 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 02, V 06 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Feldlerche Alauda arvensis Brutvogel b l 2017/18 X X X Vgl. Einzelprüfung V 02, V 06, C 01 

Feldsperling Passer montanus Nahrungsgast  b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Girlitz  Serinus serinus Randsiedler s l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Goldammer Emberiza citrinella Randsiedler b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Graureiher Ardea cinerea Nahrungsgast b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Haussperling Passer domesticus Brutvogel b l 2017/18 X X X Vgl. Einzelprüfung V 02, V 03, K 02 

Kolkrabe Corvus corax Überflieger b l 2017/18  (X)  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Mauersegler Apus apus Nahrungsgast b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Kormoran Phalacrocorax carbo Überflieger b l 2017/18  (X)  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Nahrungsgast b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Rohrammer Emberiza schoeniclus Wintergast b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Rotmilan Milvus milvus Nahrungsgast s l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Schwarzmilan Milvus migrans Nahrungsgast s l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Stieglitz  Carduelis carduelis Nahrungsgast b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Stockente Anas platyrhynchos Überflieger b l 2017/18  (X)  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Eine Betroffenheit der vorstehend aufgeführten 15 Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht 

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand  (rot)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur 

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Baumfalke Falco subbuteo Nahrungsgast s l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Bluthänfling Carduelis cannabina Nahrungsgast b l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Kornweihe Circus cyaneus Durchzieher s l 2017/18 X X  Vgl. Einzelprüfung V 02 

Eine Betroffenheit der vorstehend aufgeführten drei Vogelarten mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand ist nicht auszuschließen; 

die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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5.4  Reptilien 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine geeigneten Vorkommensbedingungen für arten-

schutzrechtlich relevante Reptilienarten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten - wie bspw. für die beobachtete Blindschleiche (Anguis 

fragilis) - werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Arten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten - wie bspw. für den erwartbaren Grasfrosch (Rana 

temporaria - Sommerhabitatnutzung) - werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  

 

5.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 

für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

 

5.7  Libellen 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 

für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

 

5.8  Tagfalter 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Tagfalterarten vorhanden.  
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Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten - wie bspw. für die beobachteten Bläulingsarten  - 

werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 
 

5.9  Heuschrecken 

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Deutschland nicht vor. 

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten sind 

aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch 

das Vorhaben auch keine besonders geschützten Heuschreckenarten betroffen, so 

dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grund-

satz entfällt. 

 

5.10 Totholzbesiedelnde Käfer 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Xylobionte Käferarten vorhanden.  

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten sind 

aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch 

das Vorhaben auch keine besonders geschützten Vertreter dieser Gruppe betroffen, 

so dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im 

Grundsatz entfällt. 

 

5.11 Sonstige Arten 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für arten-

schutzrechtlich relevante Arten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten - wie bspw. für den angetroffenen Goldlaufkäfer 

(Carabus auratus) - werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  
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5.12 Pflanzenarten 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Pflanzenar-

ten sind aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Daher sind 

durch das Vorhaben auch keine besonders geschützten Pflanzenarten betroffen, so 

dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung  entfällt. 

Vorsorgende Maßnahme zum Schutz der autochthonen Gebietsflora: 

S 03 Neophyten-Kontrolle: Jährliche Kontrolle der im Zuge der Bauarbeiten be-

anspruchten und gestörten Flächen bezüglich aufkommender Neophyten 

(invasive-Arten) über einen Zeitraum von 3 Jahren; hierzu sind minde-

stens zwei Begehungstermine (Mai und September) notwendig. Im Nach-

weisfall sind die angetroffenen Pflanzen – in Abstimmung mit der Ökologi-

schen Baubegleitung – mechanisch zu entfernen. 
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6.  National geschützte Arten 

Im Rahmen der faunistischen Erfassung erfolgten Nachweise von Arten, die durch 

die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt oder im Anhang II der FFH-

Richtlinie gelistet sind, jedoch nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallen. Nach-

folgend werden diese Vorkommen getrennt nach Artengruppen benannt und mit der 

zu erwartenden Eingriffswirkung in Beziehung gesetzt: 

Säugetiere 

Der gelegentlich bei den Begehungen beobachtete Feldhase (Lepus europaeus) be-

sitzt ebenfalls einen Schutzstatus gemäß BArtSchV. Aufgrund seiner Mobilität und 

den strukturell der Art entsprechenden Landschaftsräumen im weiteren Umfeld des 

Plangebietes - insbesondere südwestlich der B 45 - sind für diese Art keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen zu erwarten. Gleiches gilt für den vorkommenden Maulwurf 

(Talpa europaea) und verschiedene erwartbare Spitzmaus- und Mäusearten. Speziell 

an die Bedürfnisse des vorkommenden Säugetierartenspektrums angepasste Kom-

pensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Um funktionale Beschränkun-

gen für die lokale Klein- und Mittelsäugerfauna im Allgemeinen zu verhindern, ist die 

Umsetzung der nachstehend beschriebenen Maßnahme notwendig, für E 04 drin-

gend zu empfehlen (vgl. auch Kapitel 5.1). 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Empfohlene Maßnahme zur Förderung der lokalen Klein- und Mittelsäugerfauna: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu ver-

zichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 10 cm zu achten. 

Reptilien 

Die im Plangebiet erwartbare Blindschleiche (Anguis fragilis) besitzt ebenfalls einen 

Schutzstatus gemäß BArtSchV. Aufgrund ihrer Mobilität und den strukturell der Art 

entsprechenden Landschaftsräumen im funktionalen Umfeld, sind für diese Art keine 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse der Blind-

schleiche angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Um 

jedoch im Vorfeld der Baumaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass Individualverluste 

der Art möglichst verhindert werden können, ist die Umsetzung der nachstehend be-

schriebenen Maßnahme notwendig. 
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Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Amphibien 

Aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten ist eine Nutzung des Plangebietes als 

Sommerlebensraum durch die hier verbreiteten Arten Erdkröte (Bufo bufo) und Gras-

frosch (Rana temporaria) nicht auszuschließen. Da im Plangebiet selbst keine nutz-

baren Gewässerhabitate für diese beiden Arten vorhanden sind, können für sie auch 

erhebliche, unmittelbare Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, zumal eine 

Verlagerung der Sommerlebensraumnutzung in die Umgebungsbereiche möglich ist. 

Auch entsteht durch die geplante Siedlungsflächenerweiterung keine Barrierewirkung 

zwischen Sommer-/Winterlebensräumen und Reproduktionshabitaten. Um weiterhin 

dafür Sorge zu tragen, dass bei den lokal vorkommenden Amphibien Individualver-

luste möglichst verhindert werden können, ist auch die Umsetzung der nachstehend 

beschriebenen Maßnahme notwendig, bzw. für E 04 dringend empfohlen. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Empfohlene Maßnahmen zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu ver-

zichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 10 cm zu achten. 

Tagfalter 

Die das Plangebiet bestimmenden Biotoptypen (Ackerland, Gehölzstrukturen; Saum-

gesellschaften und Gebäude) bieten nur eingeschränkte Vorkommensbedingungen 

für Vertreter der lokalen Tagfalterfauna. Daher kann begründet davon ausgegangen 

werden, dass von der Nutzungsänderung auch nur Tagfalterarten mit einer breiten 

ökologischen Valenz bzw. ubiquistische Tagfalterarten betroffen sein werden. Für 

diese Arten ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin ge-

geben. Folge dessen sind für vorhabensbedingt betroffene Tagfalterarten mit einem 

nationalen Schutzstatus keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Speziell 

an die Bedürfnisse dieses Tagfalterartenspektrums angepasste Kompensationsmaß-

nahmen sind daher nicht erforderlich. 
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Sonstige Arten 

Als Ergebnis der faunistischen Erfassung sind Vorkommen von weiteren Arten in-

nerhalb des Betrachtungsraumes belegt, die einen gesetzlichen Schutz nach der 

BArtSchV genießen. Im Einzelnen sind dies: Zwei Sandlaufkäferarten (Cicindela 

campestris und Cicindela hybrida) sowie diverse Groß-Carabidaearten wie bspw. der 

beobachtete Goldlaufkäfer (Carabus auratus). Für die beiden Sandlaufkäferarten 

sind Beeinträchtigungswirkungen vollständig auszuschließen, da beide Cicindela-Ar-

ten aufgrund ihrer hohen Mobilität ihre Siedlungsräume schnell verlagern können. Da 

die Großlaufkäfer ebenfalls mobil sind, können auch sie ihre Siedlungsräume verla-

gern, so dass die verbleibende anzunehmende Beeinträchtigungswirkung in ihrem 

Fall auch nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. Um jedoch dafür Sorge 

zu tragen, dass bei den lokal vorkommenden Groß-Carabiden und Cicindela-Aten 

Individualverluste möglichst verhindert werden können, ist die Umsetzung der 

nachstehend beschriebenen Maßnahme S 02 notwendig, bzw. für E 04 dringend 

empfohlen. Weitergehende, speziell an die Bedürfnisse der hierher gestellten Arten 

angepasste Kompensationsmaßnahmen, sind jedoch nicht erforderlich. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Empfohlene Maßnahmen zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu ver-

zichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 10 cm zu achten. 
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7.  Maßnahmenübersicht 

Zur Vermeidung von natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen, 

erheblichen Beeinträchtigungen ist die Durchführung der nachfolgend aufgeführten 

Maßnahmen zwingend. Sie sind als verbindliche Regelungen umzusetzen, um das 

Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden. Alle Typbezeich-

nungen sind der Produktpalette der Firma Schwegler entlehnt; qualitativ gleichwerti-

ge Produkte anderer Hersteller, wie bspw. von der Firma Hasselfeldt oder der Firma 

Vivara, sind selbstverständlich ebenso einsetzbar. Die Maßnahmendarstellung er-

folgt getrennt nach Maßnahmentypen, deren Systematik der artenschutzrechtlichen 

Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmenkennung dort entsprechend 

wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Fledermausschonende Gebäudearbeiten: Da einige der nachgewiesenen 

Fledermausarten vorhandene Fassaden- oder Dachöffnungen potenziell 

als Schlafplätze nutzen können, sind diese vor dem Beginn von Gebäude-

arbeiten die Fassade oder Dachstuhl betreffen, auf schlafende Fleder-

mäuse zu überprüfen  (Endoskop-Kamera, Ausflugkontrolle, Schwärmkon-

trolle o.ä.). Sollten hierbei Fledermäuse angetroffen werden, ist die jeweili-

ge Öffnung mittels eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. Diese 

Verschlusstechnik darf allerdings nicht während der Wochenstubenphase, 

also nicht zwischen Anfang Mai und Ende August, angewandt werden. Da 

eine Nutzung als Winterquartier ebenfalls möglich sein kann, dürfen die 

oben genannten Gebäudearbeiten nicht während der Winterruhephase 

erfolgen – als gesicherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen 

Landschaftsraum die Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenom-

men (in dieser Zeit sind Arbeiten an Fassade oder Dachstuhl bei nachge-

wiesener Überwinterung nicht möglich). Es ist allerdings auch möglich, die 

Quartierpotenziale vor Beginn der Wochenstuben- oder Winterruhephase 

zu verschließen um eine Quartiernutzung perspektivisch auszuschließen 

(vorlaufende Besatzkontrolle jedoch unerlässlich; die Verschlusstechnik 

richtet sich dann nach der angetroffenen Situation – vgl. oben). Alle Ar-

beiten dürfen nur durch fachlich qualifizierte Personen durchgeführt wer-

den. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Über eine ggf. erforderliche, 

bauzeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch die Ökologische 

Baubegleitung zu entscheiden.   

V 02 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau 

großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für 

Vögel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder 

strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien  
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oder fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). 

Eine entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit 

freier Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, 

Wintergärten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem 

Glasanteil > 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere 

Hinweise zu Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem 

derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches 

Bauen mit Glas und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RÖSSLER, M. et al., 

2022) zu entnehmen. 

V 03 Regelungen für Gebäudearbeiten:  Die im Plangebiet vorhandenen 

Bestandsgebäude werden als Bruthabitat von synanthrop orientierten 

Vogelarten genutzt. Alle dort perspektivisch anfallenden Arbeiten an der 

Fassade oder dem Dachstuhl sind daher – wie auch ein vollständiger Ab-

riss - außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um das Eintreten der Zugriffs-

verbote nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden. Über eine ggf. erforderli-

che, bauzeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch die Ökologi-

sche Baubegleitung zu entscheiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden 

Gründen nicht einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate un-

mittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine qualifizierte Person auf 

das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 

Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch  nicht flüggen Jungvö-

geln muss deren Ausfliegen abgewartet werden, um dann unmittelbar den 

Abriss durchzuführen. Die UNB erhält dazu einen Ergebnisbericht. 

V 04 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme  auch für den Rückschnitt von in das Baufeld 

hineinragender Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrach-

tungsraum ggf. auch eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion 

innewohnt. 

V 05 Gehölzschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Gehölzbiotope ist eine 

flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von 

Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im 

Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in diesen Grenzzo-

nen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 (bspw. Bau-

zäune) vorzusehen, um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Loka-

le Notwendigkeit und Art der Umsetzung werden durch die ÖBB festgelegt 

und dokumentiert.  
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V 06 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-

fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die poten-

ziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 

fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-

prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 

das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-

beiten durchzuführen. Die UNB erhält hierüber einen Ergebnisbericht. 

 

CEF-Maßnahmen: 

C 01 Anlage von Blühstreifen: Um erhebliche Störungen der betroffenen Boden-

brüter durch das Vorhaben zu kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tionen auszuschließen ist die Anlage von Blühstreifen notwendig. Die vom 

Vorhaben betroffenen Offenlandarten Feldlerche und Wiesenschafstelze 

benötigen Ackerflächen, die mit Kräutersäumen und Randstreifen reichlich 

Nahrung in Form von Sämereien und Insekten sowie ausreichend Deck-

ung für die Bodennester gegenüber widriger Witterung und Beutegreifern 

bieten. Zu eng durch Gehölze gegliederte Freiräume werden von diesen 

Arten gemieden. Durch die Anlage von Blühstreifen kann das lokale Brut-

habitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da auf den verbleibenden 

Ackerflächen durch eine Minderung des Konkurrenzdrucks eine deutlich 

höhere Siedlungsdichte möglich wird – vgl. dazu Grundlagen zur Umsetz-

ung des Kompensationsbedarfs für die Feldlerche (Alauda arvensis) in 

Hessen (PNL, 2010). Die Feldlerche gilt im betrachteten Funktionsraum 

als limitierende Art; die Wiesenschafstelze profitiert in gleichem Maße von 

dieser Maßnahme, bildet im betroffenen Landschaftsraum jedoch eine 

deutlich geringere Populationsstärke als die Feldlerche aus. Nach Erfah-

rungen der vorstehend zitierten Untersuchung kann durch die Schaffung 

eines 0,1 ha großen Blühstreifens ein neues Revier im Landschaftsraum 

etabliert werden; da von einem Verlust von insgesamt sieben Revieren 

ausgegangen wird, so sind als Ersatz auch sieben jährlich wiederkehren-

de Blühstreifen mit einer Mindestgröße von 1.000 m² anzulegen; die Strei-

fenbreite  muss dabei mindestens  7-10 m, die Streifenlänge mindestens 

100 m betragen; eine vollständige Randlage dieser Blühstreifen zu Wegen 

- ausgenommen Wiesenwege - ist nicht zulässig. Die Anlage der Blüh- 
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streifen erfolgt durch gezielte Einsaat mit einer geeigneten Kräutermi-

schung (bspw. ‚LJ Blühstreifen‘ von AGRAVIS oder Saatgutmischung 

‚Visselhöveder Nützlingsstreifen‘ von CAMENA); im Rahmen der weiteren 

Flächenbewirtschaftung ist auf den Blühstreifen auf Düngung und Pflan-

zenschutz zu verzichten; die Entwicklungszeit des Streifens wird mit zwei 

Jahren festgesetzt, danach wird er turnusmäßig umgebrochen und 

wiederum neu eingesät; die Maßnahmenfläche unterliegt also einem 

zweijährigen Herstellungs- bzw. Pflegemodus. 

 

Kompensationsmaßnahmen: 

K 01 Einbau von Quartiersteinen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziellen) 

Quartierstrukturen an den Bestandsgebäuden durch Gebäudearbeiten 

sind für synanthrop adaptierte Fledermausarten Ersatzquartiere in die 

oberen Hauswandbereiche der Neubauten einzubauen. Deren notwendige 

Zahl wird durch die ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen 

Zahl von Quartierpotenzialen ermittelt. Zu verwenden sind die Typen Win-

terquartier 1 WI / 2 WI, Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 

FE oder funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten 

Typen wird ebenso empfohlen, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau 

in Garagenwände ist nur möglich, wenn die hierfür vorgesehenen Fassa-

den eine Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Maßnahmenumsetzung 

und die zugehörige Quantifizierung mit Standortdokumentation werden 

gegenüber der UNB mit einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

K 02 Einbau von Niststeinen: Als Strukturersatz für den Bruthabitatverlust für 

Gebäudebrüter an einem Bestandsgebäude durch die dort vollzogenen 

Gebäudearbeiten sind geeignete Hilfsgeräte in die oberen Hauswandbe-

reiche des Neubaus einzubauen. Deren notwendige Zahl wird durch die 

ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen Zahl von Strukturpo-

tenzialen ermittelt. Zur Unterstützung der unterschiedlichen Anforderungs-

profile der betroffenen Vogelarten sind die Steine gemischt aus der Typen-

palette 24 (Höhlenbrüter), 26 (Nischenbrüter), 1HE (Nischenbrüter) und 1 

SP (Höhlenbrüter) auszuwählen; ein paarweiser oder sogar kolonieartiger 

Einbau ist sinnvoll um einen Konzentrationseffekt zu erzielen; eine Mi-

schung der genannten Typen wird empfohlen. Die Umsetzung der Maß-

nahme erfolgt zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme. Ihre Umsetzung 

und die zugehörige Quantifizierung mit Standortdokumentation wird ge-

genüber der UNB mit einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 
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FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

Sonstige Maßnahmen: 

S 01 Ökologische Baubegleitung:  Die Wahrung der  artenschutzrechtlichen 

Belange sowie die fachlichen Beratung und Begleitung bei der Umsetzung 

und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen, ist 

durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landespflege 

oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

S 03 Neophyten-Kontrolle: Jährliche Kontrolle der im Zuge der Bauarbeiten be-

anspruchten und gestörten Flächen bezüglich aufkommender Neophyten 

(invasive-Arten) über einen Zeitraum von 3 Jahren; hierzu sind minde-

stens zwei Begehungstermine (Mai und September) notwendig. Im Nach-

weisfall sind die angetroffenen Pflanzen – in Abstimmung mit der Ökologi-

schen Baubegleitung – mechanisch zu entfernen. 

S 04 Monitoring:  Für die Maßnahme C 01 ist eine Funktionskontrolle durchzu-

führen, um ggf. Änderungen hinsichtlich Standortwahl oder dem einge-

setzten Saatgut vornehmen zu können. Eine Laufzeit der Funktionskon-

trolle von 5 Jahren wird - als hinreichend angesehen. Die UNB erhält 

jeweils einen jährlichen Monitoring-Bericht. 

 

Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das für die Re-

kultivierungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) 

sowie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-

men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle 

(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

E 02 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die ggf. notwendige Be-

leuchtung – auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind 

ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin 

Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 

Lockeffekten für Insekten zulässig. 
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E 03 Verzicht auf Trassierband: bei allen Abgrenzungen oder Kennzeichnungen 

von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband (Flatter-

band) zu verzichten um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den 

Eintrag von Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Land-

schaft zu vermeiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaun-

element, Holzgatter u.ä.  zu verwenden; notwendige Markierungen sind 

durch Holzpflöcke oder Markierungsfarbe herzustellen. 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu ver-

zichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 10 cm zu achten. 

E 05 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fleder-

mäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und 

auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungsmaß-

nahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten verbind-

lich nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschlagen wer-

den entsprechende Holzverschalungen oder alternativ das Aufhängen von  

Fledermauskästen bzw. der Einbau von Quartiersteinen oder von Spezial-

ziegeln.   
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Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp 

Säugetiere (allg.) Sicherung von Austauschfunktionen E 04 Empfehlung 

Fledermäuse Fledermausschonende Gebäudearbeiten V 01 Vermeidung 

 Einbau von Quartiersteinen K 01 Kompensation 

 Quartierschaffung für Fledermäuse E 05 Empfehlung 

Vögel Minderung des Vogelschlags an spiegeln-
den und transparenten Fronten 

V 02 Vermeidung 

 Regelungen für Gebäudearbeiten V 03 Vermeidung 

 Beschränkung der Rodungszeit  V 04 Vermeidung 

 Gehölzschutz V 05 Vermeidung 

 Regelungen zur Baufeldfreimachung V 06 Vermeidung 

 Einbau von Niststeinen K 02 Kompensation 

 Anlage von Blühstreifen C 01 CEF 

Allgemein Ökologische Baubegleitung S 01 Sonstige 

 Verschluss von Bohrlöchern S 02 Sonstige 

 Neophyten-Kontrolle S 03 Sonstige 

 Monitoring S 04 Sonstige 

 Gewährleistung der Regionalität von 
Pflanz- und Saatgut 

E 01 Empfehlung 

 Minimierung von Lockeffekten bei Insekten E 02 Empfehlung 

 Verzicht auf Trassierband E 03 Empfehlung 
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Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz2 

Kennung J F M A M J J A S O N D 

C 01             

K 01 Abhängig vom Baufortschritt 

K 02 Abhängig vom Baufortschritt 

V 01             
Ü    W W W W    Ü 

V 02             

V 03*             

V 04             

V 05             

V 06*             

S 03             

S 04             

 

Legende  Verbotsphase  Umsetzungsphase  Vorzugsphase 

 
*  Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich  

Ü wenn Überwinterung nachgewiesen 

W wenn Wochenstube nachgewiesen 

 

  

                                                

2
  Alle Maßnahmen deren Umsetzung ohne zeitliche Relevanz für die artenschutzrechtlichen Belange 

der geprüften Arten ist, finden hierbei keine Berücksichtigung  
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8. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung 

ergab sich das Erfordernis für drei Fledermausarten, für 46 Vogelarten sowie für den 

Feldhamster als Einzelart eine artenschutz-rechtliche Betrachtung durchzuführen. 

Für die drei Fledermausarten sowie für 15 Vogelarten mit einem landesweiten un-

günstig-unzureichenden Erhaltungszustand und für drei Vogelarten mit einem in Hes-

sen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale 

Artenschutzprüfung.  

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-

gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-

tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 

für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahme-

erfordernis. 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 

aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung 

entsprechender Maßnahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 

keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Siedlungsflächen-

erweiterung im Bereich ‚Gewerbegebiet West‘ kann daher aus fachlicher und arten-

schutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 05. September 2023 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. :  Absatz 

Az : Aktenzeichen 

BArtSchV :  Bundesartenschutzverordnung 

BE-Fläche : Baustelleneinrichtungs-Fläche 

BfU : Büro für Umweltplanung 

BNatSchG : Bundesnaturschutzgesetz 

BVerwG : Bundesverwaltungsgericht 

DIN : Deutsche Industrienorm 

EHZ : Erhaltungszustand 

FENA : Forsteinrichtung und Naturschutz 

FFH-RL : Flora Fauna Habitat-Richtlinie 

ggf.  : gegebenenfalls 

i.V.m. : in Verbindung mit 

km : Kilometer 

m : Meter 

Nr : Nummer 

Tel. : Telefon 

TK : Topographische Karte 

u.a. :  und andere 

vgl. : vergleiche 

VSW : Vogelschutzwarte 

z.T.  :  zum Teil 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 

Teilgruppe Fledermäuse  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)  
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Teilgruppe Vögel  

Baumfalke (Falco subbuteo) 

Bluthänfling (Acanthis cannabina) 

Feldlerche (Alauda arvensis) 
Feldsperling (Passer montanus) 

Girlitz (Serinus serinus) 
Goldammer (Emberiza citrinella) 
Graureiher (Ardea cinerea) 

Haussperling (Passer domesticus) 

Kolkrabe (Corvus corax) 
Kornweihe (Circus cyaneus) 
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 
Mauersegler (Apus apus) 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 
Rotmilan (Milvus milvus) 
Schwarzmilan (Milvus migrans) 
Stieglitz (Carduelis carduelis) 
Stockente (Anas platyrhynchos) 
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Teilgruppe Fledermäuse  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

V 

3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in EU 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Ursprünglich Waldfledermaus, bevorzugt im Tiefland in 
Laub- und Mischwäldern sowie altholzgeprägten Parks und 
Feldgehölzen, oft im Siedlungsumfeld; Sommerquartiere 
und Wochenstuben meist in alten Baumhöhlen, die über 
dem Flugloch angefault sind; auch in Fledermauskästen, 
tlw. auch an Gebäudestrukturen; Winterquartiere in dick-
wandigen, hohlen Bäumen, tiefen Felsspalten, Gebäuden 

Verbreitung In Deutschland verbreitet, wobei der 
Reproduktionsschwerpunkt in Norddeutschland liegt und 
Sommer- und Winterquartiere hauptsächlich in 
Süddeutschland zu verorten sind; in Hessen – mit einer 
bekannten Ausnahme in Mittelhessen – ausschließlich 
Sommer- / Winterquartiere 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) wurde nur in 
wenigen Exemplaren in hohem Überflug oder bei kurzen 
Jagdflügen in großer Höhe festgestell.  

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Plangebiet sind keine nutzbaren 
Quartierpotenziale vorhanden  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Fortsetzung … 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Plangebiet sind keine nutzba-
ren Quartierpotenziale vorhan-
den; der Große Abendsegler war 
nur als Nahrungsgast nachweis-
bar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Große Abendsegler kann im 
Betrachtungsraum derzeit keine 
derartigen Funktionen nutzen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 

  



Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet West‘  Stadt Groß-Umstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Büro für Umweltplanung           64668 Rimbach 63 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 D 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen 

unbekannt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

unbekannt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU 

unbekannt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Nachdem die Art erst seit kurzem als eigenständige Art an-
erkannt ist, sind die Kenntnisse ihrer spezifischen Lebens-
raumansprüche noch sehr lückenhaft; jagt bevorzugt in ge-
wässernahen Waldgebieten, in Auwäldern und an Teichen; 
Sommerquartiere in Fledermaus- und Vogelkästen nach-
gewiesen, Wochenstuben und Winterquartiere hinter 
Hausfassaden 

Verbreitung Erst lückenhaft bekannt 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der faunistischen 
Erfassung in 2020 für den unmittelbar an das Plangebiet 
angrenzenden Landschaftsraum nachgewiesen; da Quar-
tierpotenziale vorhanden sind, gilt die Art als resident. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Abriss, Umbau oder Sanierung 
der Bestandsgebäude kommt es zum 
Verlust potenziell nutzbarer 
Gebäudequartiere  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Gebäudearbeiten sind auch ohne das 
begutachtete Vorhaben jederzeit 
möglich  

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Es kann davon ausgegangen werden,  
dass es durch die entstehenden Neu-
bauten zu einer Mehrung des nutzba-
ren Quartierpotenzials kommt, wo-
durch ein Ausweichen  in bisher noch 
unbesetzte Quartierstrukturen möglich 
sein wird. 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein Als struktureller Ersatz für verlorenge-
hende Quartierstrukturen sind im Zuge 
der Baumaßnahmen an den bestehen-
den Gebäuden Quartiersteine einzu-
bauen (K 01); bauzeitlich sind ggf. auf 
Veranlassung der ÖBB Übergangs-
strukturen zu installieren 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Bei allen Arbeiten (Abriss, Um-
bau, Sanierung) an den im Plan-
gebiet vorhandenen Gebäuden  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Fledermausschonende Durch-
führung dieser Arbeiten (V 01) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Quartierpotenziale im Bereich der 
Bestandsgebäude unterliegen 
aktuell vergleichbaren Belastun-
gen durch die bestehende oder 
auch die angrenzende Nutzungs-
situation, so dass mit keiner er-
heblichen Steigerung durch das 
Vorhaben zu rechnen ist 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

-- 

3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in EU 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Kulturfolger (synanthrope Art) lebt die Art vorzugsweise 
in Städten und Dörfern sowie in der umgebenden Kultur-
landschaft; typischer Spaltenbewohner an Gebäuden 
(Sommerquartiere und Wochenstuben), allerdings werden 
auch Nist- und Fledermauskästen als Sommerquartiere 
genutzt; die Jagdgebiete liegen in einem Umfeld von etwa 
2 km um die Wochenstuben; Winterquartiere in sehr engen 
Spalten von Höhlen, Kellern und Gebäuden; Grenzlinien-
jäger entlang von Schneisen, Waldwegen, Waldrändern 
und Gewässern (patrouillierend) 

Verbreitung Häufigste Fledermausart in Hessen sowie in Deutschland 
und jeweils flächig verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der faunistischen 
Erfassung in 2020 für den unmittelbar an das Plangebiet 
angrenzenden Landschaftsraum nachgewiesen; Bei der 
Erfassung wurden regelmäßige Jagdflüge der Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) entlang linear entwickelter 
Gehölzstrukturen nachgewiesen und es ist davon auszu-
gehen, das auch die linearen Gehölzbestände innerhalb 
des aktuell zu betrachtenden Plangebietes einen regelmä-
ßig beflogenen Teil ihres Nahrungshabitats darstellen. Bei 
der Fledermauskartierung war sie die am häufigsten an-
zutreffende Art. Aufgrund des vorhandenen Quartierpoten-
zials wird die Zwergfledermaus als resident eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Abriss, Umbau oder Sanierung 
der Bestandsgebäude kommt es zum 
Verlust potenziell nutzbarer 
Gebäudequartiere  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Gebäudearbeiten sind auch ohne das 
begutachtete Vorhaben jederzeit 
möglich  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Es kann davon ausgegangen werden,  
dass es durch die entstehenden Neu-
bauten zu einer Mehrung des nutzba-
ren Quartierpotenzials kommt, wo-
durch ein Ausweichen  in bisher noch 
unbesetzte Quartierstrukturen möglich 
sein wird. 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein Als struktureller Ersatz für verlorenge-
hende Quartierstrukturen sind im Zuge 
der Baumaßnahmen an den bestehen-
den Gebäuden Quartiersteine einzu-
bauen (K 01); bauzeitlich sind ggf. auf 
Veranlassung der ÖBB Übergangs-
strukturen zu installieren 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Bei allen Arbeiten (Abriss, Um-
bau, Sanierung) an den im Plan-
gebiet vorhandenen Gebäuden  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Fledermausschonende Durch-
führung dieser Arbeiten (V 01) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Quartierpotenziale im Bereich der 
Bestandsgebäude unterliegen 
aktuell vergleichbaren Belastun-
gen durch die bestehende oder 
auch die angrenzende Nutzungs-
situation, so dass mit keiner er-
heblichen Steigerung durch das 
Vorhaben zu rechnen ist 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Teilgruppe Vögel  

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Baumfalke (Falco subbuteo) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 3 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bruthabitate sind oft Kiefernalthölzer nahe des Waldrandes, 
gelegentlich auch Ränder lockerer Altbuchenbestände 
sowie kleinere Feldgehölze; entscheidend für das Vor-
kommen ist das Vorhandensein von Nestern mittlerer oder 
größerer Baumfreibrüter wie Rabenkrähe, Elster oder an-
derer Greifvogelarten; als Jagdhabitat werden  Gewässer, 
Sümpfe, aber auch strukturreiche Kulturlandschaften und 
Siedlungsbereiche (Jagd auf Schwalben) benötigt 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächig verbreitet, jedoch ins-
gesamt selten 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2017/2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird der Baumfalke als 
Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate des Baumfal-
ken nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Baumfalke (Falco subbuteo) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Innerhalb der störökologisch 
bedeutsamen Wirkzone ist kein 
Brutplatz vorhanden 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im Kulturland mit eingestreuten Gebüschen und 
Hecken, Brachflächen, Obstgärten und an Waldrändern; 
brütet  im unteren Bereich von Sträuchern (Heckenbrüter). 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2017/18 für den Untersuchungsraum nachgewiesen; auf-
grund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit 
den Beobachtungsdaten wird der Bluthänfling für das Plan-
gebiet als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum waren 
keine Bruthabitate des Bluthänflings 
nachweisbar; nur als Gastvogelart 
anzutreffen  

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen 
Glasfassaden und spiegelnden 
Flächen (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
entsprechenden Habitatkomple-
xe; nutzbare Nahrungshabitate 
befinden sich im südwestlich an-
grenzenden Landschaftsraum in 
hinreichendem Maße. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 3 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont; trockene 
bis wechselfeuchte Böden sowie einer abwechslungsreich 
strukturierten Gras- und Krautschicht; bevorzugt wird karge 
Vegetation mit offenen Bereichen, was auf Äckern 
idealerweise anzutreffen ist. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen weit verbreitet und 
flächendeckend vorkommend; nur bewaldete Flächen und 
Siedlungsbereiche werden gemieden 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für das Plangebiet nachge-
wiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Ver-
bindung mit den Beobachtungsdaten wird die Feldlerche 
als Brutvogelart eingestuft; es ist von sieben betroffenen 
Revieren auszugehen. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Bei Umsetzung des Nutzungskonzep-
tes ist der unmittelbare Verlust von 
sieben Revieren unvermeidbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Das Nutzungskonzept sieht zumindest 
innerhalb des Plangebietes eine voll-
flächige Nutzungsänderung im Bereich 
der Ackerflächen (hier: Siedlungsraum 
der Feldlerche) vor;  

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Aufgrund des unmittelbaren Habitat-
verlustes (7 BP) und der im Rahmen 
der Kartierung belegten weiteren 
Nachweise der Art, in den  an das 
Plangebiet angrenzenden Ackerflä-
chen, ist ein Ausweichen der ver-
drängten Individuen ohne begleitende 
Maßnahmen nicht möglich  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Fortsetzung … 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein Zur Verbesserung des Bruthabitatpo-
tenzials und zur Erhöhung möglicher 
Siedlungsdichten ist die Anlage von 
insgesamt sieben Blühstreifen im funk-
tionalen Umfeld zwingend notwendig 
(C 01) 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Gelegeverlust ist im Rahmen der 
Erdarbeiten (Abschieben des 
Oberbodens, Vorbereitung der 
Baustelle) denkbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Regelungen zur Baufeldfreima-
chung, oder alternativ eine aktu-
elle Kontrolle (V 06) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Aufgrund des Verlustes des Brut-
habitatpotenzials verliert die Art 
im Wirkraum die lokalen Vor-
kommensvoraussetzungen, so 
dass der Verbotstatbestand nicht 
mehr eintreten kann 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldsperling (Passer montanus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und an Waldrändern; 
geringere anthropogene Bindung als Haussperling; brütet  
in Baumhöhlen und Nistkästen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2017/2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird der Feldsperling als 
Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum waren 
keine Bruthabitate des Feldsperlings 
nachweisbar; nur als Gastvogelart 
nachgewiesen  

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldsperling (Passer montanus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen 
Glasfassaden und spiegelnden 
Flächen (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische 
Belastungsintensität wird nicht in 
erheblichem Maße überschritten, 
da die Art durchaus auch in die 
Siedlungsrandbereiche vordringt 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldsperling (Passer montanus) 

Blatt 2 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und in menschlichen 
Umfeld (Parks, Alleen, Gärten) aber auch an Waldrändern 
und Hecken; Heckenbrüter  

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden bei der avifaunistischen Kar-
tierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum nachge-
wiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten inner-
halb des Plangebietes in Verbindung mit den Beobach-
tungsdaten wird der Girlitz als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine besetzten Reviere der Art 
nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet vorwiegend in offenem Gelände mit Bäumen und 
Büschen, aber auch an Waldrändern und in Schlagfluren; 
die Goldammer legt ihr Nest meist auf dem Boden an 
(Bodenbrüter), selten nur bodennah im Gestrüpp; als 
Baumaterial werden Halme, Würzelchen, Flechten und 
Moos genommen; innen sind die Nester mit Hälmchen und 
Haaren ausgepolstert; Stand- und Strichvogel der im 
Winter oft in großen Gesellschaften umherstreift und auch 
bis in die Siedlungsbereiche vordringt. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2017/2018 für den Gesamtuntersuchungsraum nach-
gewiesen – die Beobachtungen verorten sich dabei auf 
Habitatkomplexe außerhalb des Plangebietes; aufgrund der 
strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit den 
Beobachtungsdaten wird die Goldammer für das Plange-
biet als Randsiedler und Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum waren 
keine Bruthabitate der Goldammer 
nachweisbar; nur gelegentlich als 
Gastvogelart beobachtet  

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen 
Glasfassaden und spiegelnden 
Flächen (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
entsprechenden Habitatkomple-
xe; eine Verlagerung von Brutha-
bitaten aus der Umgebungszone 
des Plangebietes ist uneinge-
schränkt möglich, da im funktio-
nalen Umfeld (insbesondere süd-
westlich der B 45) hinreichend 
geeignete Ausweichgebiete 
vorhanden sind. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 3 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 2 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Graureiher (Ardea cinerea) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Koloniebrüter; die Kolonien liegen hauptsächlich in stö-
rungsarmen Altholzbeständen in Waldrand- und Gewäs-
sernähe, oft auch auf Inseln; als Nahrungshabitate werden 
Gewässer (bis etwa 60 cm Tiefe), Felder und Wiesen ge-
nutzt; das Beutetierschema umfasst dementsprechend Fi-
sche, Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien, aber auch 
Jungvögel und Wirbellose 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend, 
dabei allerdings an geeignete Talauen gebunden 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2017/2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; auf-
grund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit 
den Beobachtungsdaten wird der Graureiher als Nahrungs-
gast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum waren 
keine Bruthabitate des Graureihers 
nachweisbar; nur als Gastvogelart 
nachgewiesen  

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

  



Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet West‘  Stadt Groß-Umstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Büro für Umweltplanung           64668 Rimbach 86 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Graureiher (Ardea cinerea) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
entsprechenden Habitatkomple-
xe 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und an Waldrändern; 
geringere anthropogene Bindung als Haussperling; brütet  
in Baumhöhlen und Nistkästen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2017/2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird der Haussperling als 
Brutvogelart eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Gebäudearbeiten an Fassade 
und Dachstuhl der Bestandsgebäude 
– oder deren Abriss - gehen genutzte 
Bruthabitatstrukturen sowie Potenzial-
strukturen verloren  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Derartige Maßnahmen sind auch ohne 
die derzeitige Bauleitplanung möglich  

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Es kann davon ausgegangen werden,  
dass es durch die entstehenden Neu-
bauten zu einer Mehrung des nutzba-
ren Habitatpotenzials kommt, wodurch 
ein Ausweichen  in bisher noch unbe-
setzte Bruthabitatstrukturen möglich 
sein wird. 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein Als struktureller Ersatz für verlorenge-
hende Bruthabitatstrukturen sind im 
Zuge der Baumaßnahmen an den Be-
standsgebäuden artspezifische Nist-
steine einzubauen (K 02); bauzeitlich 
sind ggf. auf Veranlassung der ÖBB 
Übergangsstrukturen zu installieren 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von flugunfähigen Jung-
vögeln durch unangepasste 
Durchführung von Gebäudearbei-
ten an den im Plangebiet vor-
handenen Bestands-Gebäuden; 
weiterhin kann es durch Kollisio-
nen mit großen Glasfassaden 
oder spiegelnden Flächen zu 
Verletzungen oder gar Tötungen 
kommen.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 02) sowie eine Bau-
zeitenregelung für Gebäudear-
beiten oder vorlaufende Kontrolle  
(V 03) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art ist an das anthropogene 
Umfeld angepasst und gilt als 
weitgehend unempfindlich ge-
genüber anthropogen verur-
sachten Störreizen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kolkrabe (Corvus corax) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise In unserer Region als Baumbrüter vorkommend; die Art 
besetzt ein großes Revier in dem mehrere geeignete 
Horstbäume vorhanden sind, die abwechselnd bezogen 
werden; Nahrungssuche durchaus auch auf Müllplätzen 
oder im Umfeld anthropogener Einrichtungen wie Grill- und 
Lagerplätze, auch Kadaver von Fallwild. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen nur punktuell  vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum 
nachgewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird der Kolk-
rabe als reiner Überflieger eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate des Kolkraben 
nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kolkrabe (Corvus corax) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keinen Horststandort im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
der störökologisch bedeutsamen 
Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kornweihe (Circus cyaneus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 2 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt werden offene Flächen mit niedriger Vegetation 
(Heideflächen, Moore, Verlandungszonen, Feuchtwiesen, 
Steppen), gelegentlich auch in Wintergetreidefeldern. 

Verbreitung In Deutschland nur im äußersten Norden brütend, in  Hes-
sen hauptsächlich als regelmäßiger Wintergast, wenngleich 
sich in wenigen Teilgebieten auch die Sommerbeobachtun-
gen häufen und hier begründet von möglichen Brutversu-
chen ausgegangen werden kann. 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung einmalig am 08. Februar 2018 für den 
Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund der Beobach-
tungsdaten während der gesamten Erfassungsperiode wird 
die Kornweihe als Durchzieher eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate der Kornweihe 
nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kornweihe (Circus cyaneus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Landschaftsraum südwest-
lich der B 45 ist als hinreichend 
großes und strukturell geeignetes 
Trittsteinhabitat weiter verfügbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Koloniebrüter; die Kolonien liegen hauptsächlich in stör-
ungsarmen Altholzbeständen in Waldrand- und Gewässer-
nähe der großen Flüsse; als Nahrungshabitate werden ins-
besondere naturferne Bereiche von Stauwehren, Rückhal-
tebecken oder  Abgrabungsgewässer genutzt; als Beute-
tiere werden hierbei die Hauptfischarten der bejagten Ge-
wässer genutzt (‚opportunistischer Fischjäger‘; der tägliche 
Nahrungsbedarf beträgt bis zu 450 g Fisch/Kormoran 

Verbreitung In Deutschland und Hessen vorkommend, dabei allerdings 
an geeignete Talauen größerer Gewässer gebunden; in 
Hessen vorwiegend Kolonien an Rhein und Main sowie 
wenige weitere Vorkommen in Nordhessen 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden  für den Betrachtungsraum im 
Rahmen der avifaubnistischen Kartierung in 2017/2018 
belegt; die Art wird hier als Überflieger eingestuft 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Vorhabensbereich nur als Gastvo-
gelart vertreten. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; fliegt meist hoch auf der Jagd nach Fluginsekten, 
oft über besiedelten Bereichen; Brut in Mauerspalten oder 
Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum 
nachgewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird der Mauer-
segler als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum fehlen die 
strukturellen Voraussetzungen für ei-
nen Neststandort völlig; nur als Gast-
vogelart beobachtet  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; Vorkommen auf Einzelgehöfte und kleinere Dör-
fer mit landwirtschaftlichen Betrieben konzentriert, selten in 
Städten; baut ihre Nester gewöhnlich in Ställe und profitiert 
dabei von dem damit verbundenen Insektenreichtum; star-
ke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum 
nachgewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird die Rauch-
schwalbe als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum fehlen die 
strukturellen Voraussetzungen für ei-
nen Neststandort völlig; nur als Gast-
vogelart beobachtet  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Grasbewachsene Sümpfe mit eingestreuten Büschen, lich-
te Schilfbestände; Bodenbrüter, Neststandort unter über-
hängender Altgrasvegetation auf trockenen Stellen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend. 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung im November 2017 für den Betrachtungs-
raum nachgewiesen; aufgrund der Beobachtungsdaten 
während der gesamten Erfassungsperiode wird die 
Rohrammer als Durchzieher eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate der Rohram-
mer nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

  



Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet West‘  Stadt Groß-Umstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Büro für Umweltplanung           64668 Rimbach 101 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Landschaftsraum südwest-
lich der B 45 ist als hinreichend 
großes und strukturell geeignetes 
Trittsteinhabitat weiter verfügbar 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Milvus milvus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bruthabitate sind bevorzugt lichte, exponierte Buchen-
Altholzbestände, wobei die eigentlichen Brutplätze meist 
nahe des Waldrandes auf großkronigen Bäumen (Buchen, 
Eichen, Kiefer) angelegt werden; Nahrungshabitat ist die 
strukturreiche, offene Kulturlandschaft der Mittelgebirge, 
Siedlungsränder sowie Mülldeponien und Verkehrswege 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet; wobei in Südhessen 
Bestandsausdünnungen zu beobachten sind 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum 
nachgewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird der Rot-
milan als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate des Rotmilans 
nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Milvus milvus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
der störökologisch bedeutsamen 
Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Aufgrund der Vorliebe zu Gewässern meist typischer 
Auwaldvogel; Bruthabitat oft nahe des Waldrandes in 
lichten Altholzbeständen, gelegentlich auch auf Bäumen 
größerer Feldgehölze oder in Pappelreihen; das 
Nahrungshabitat ist reich strukturiert und meist von 
Gewässern deutlich geprägt; regelmäßiger Nahrungsgast 
bei Mülldeponien 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet; dabei vornehmlich 
in den Niederungen 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum 
nachgewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird der 
Schwarzmilan als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate der Art nach-
weisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
der störökologisch bedeutsamen 
Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten Ge-
hölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte Wälder, 
Parks und Obstgärten; die Nester werden immer relativ 
hoch angelegt (kleiner Baumfreibrüter)  

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden bei der avifaunistischen Kar-
tierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum nachgewie-
sen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten innerhalb 
des Plangebietes in Verbindung mit den Beobachtungsda-
ten wird der Stieglitz als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine besetzten Reviere der Art 
nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos (V 02)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stockente (Anas platyrhynchos) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise besiedelt Gewässer verschiedensten Typs; Bodenbrüter im 
Uferbereich von geeigneten Gewässerabschnitten, tlw. 
unter Ufersträuchern, selten auf Kopfweiden oder in 
verlassenen Baumfreibrüternestern 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der avifaunisti-
schen Kartierung in 2017/2018 für den Betrachtungsraum 
nachgewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird die Stock-
ente als Überflieger eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate der Art nach-
weisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stockente (Anas platyrhynchos) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keinen Neststandort im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
entsprechenden Habitatkomple-
xe 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 


